
Checkliste zur Verifizierung 
 
 

Diese Checkliste zur Verifizierung beruht auf der Vorlage Checkliste zur Verifizierung der Geschäftsstelle Kompensation, 
Version v2.0 / August 2015.  
Bitte prüfen Sie vor dem Ausfüllen dieser Vorlage, ob die vorliegende Version noch aktuell ist. Die aktuelle Version ist zu finden 
unter http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14760/14762/index.html?lang=de  

 

Projekttitel hier eingeben: …Test-Titel………. 

 
 
Projekt/Programm [nicht zutreffendes löschen] zur Emissionsverminderung in der Schweiz 
 

Dokumentversion: ausfüllen 

Datum: ausfüllen 

Verifizierungsstelle Name und Adresse des Unternehmens 
 

 
 
 
Hinweise zur Checkliste 

Allgemeines: 

Bei diesen Vorlagen wird i.d.R. mit “Projekt“ auch „Programm“ gemeint. Allerdings fokussiert die Vorlage auf Pro-

jekte. Für programmspezifische Punkte wird auf die BAFU-Mitteilung „Projekte und Programme zur Emissionsver-

minderung im Inland“, Kapitel 8 verwiesen sowie auf den Anhang J Abschnitt 4.4. 

Bei der Verifizierung der Monitoringberichte eines Programms ist insbesondere zu prüfen, ob die Vorhaben die 

Aufnahmekriterien nach Art. 5a Abs. 1 Bst. c CO2-Verordnung erfüllen. Dies erfordert eine Erweiterung der 

Checkliste mit zusätzlichen Punkten, die in einem neuen Abschnitt (nach 2.7) aufgeführt werden können. 

 

Ausfüllen der Checkliste: 

Die Checkliste besteht aus zwei Teilen: 

 Teil 1: Liste der zu evaluierenden Aussagen (Checkliste) 
 Teil 2: Liste der Fragen 

Jede Aussage in Teil 1 kann mit „Trifft zu“ oder „Trifft nicht zu“ beantwortet werden – sollte dies nicht der Fall und 

die Aussage nicht anwendbar sein, ist dies mit „n.a.“ zu kennzeichnen.  

Falls eine Aussage nicht zutrifft, wird ein CR, CAR oder FAR erhoben: 

 CR: Clarification Request – Unklare und offene Aspekte (im Normalfall keine Anpassung des Monitoring-

berichtes nötig) 

 CAR: Corrective Action Request – Umgehend zu korrigierende Aspekte (im Normalfall Anpassung des 

Monitoringberichtes nötig) 

 FAR: Forward Action Request – Für die nächste Monitoringperiode zu klärende Aspekte (wird in der 

nächsten Verifzierung überprüft) 

 

 

Vorgehen bei nicht zutreffenden Aussagen: 

1. Erheben CR, CAR oder FAR bei nicht zutreffender Aussage (→ Im Kasten „Trifft NICHT zu“ die CR, 

CAR oder FAR fortlaufend nummerieren). 

Beispiel: 

Monitoring Trifft zu Trifft nicht zu 

21.3 Die Angaben zum Monitoringbericht sind vollständig.  CR 1 

3.3 Die Monitoringmethode wird korrekt umgesetzt x  
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2. Formulierung entsprechender Frage(n) durch den Verifizierer und Weiterleiten der Frage(n) an den Ge-

suchsteller zur Beantwortung (→ gebündelt mit den restlichen Fragen). 

3. Beantwortung der gestellten Fragen durch den Gesuchsteller. 

4. Geklärte Fragen als „erledigt“ abschliessen. 

Beispiel 

CR 1 Erledigt  X 

2.3 Die Angaben zum Monitoringbericht sind vollständig 

Frage 

Der Verfasser des Monitoringberichtes fehlt.  

Antwort Gesuchsteller 

Die Kontaktangaben wurden in der Projektbeschreibung V.2 ergänzt. 

Fazit Verifizierer 

Die Kontaktangaben wurden korrekt ergänzt. 

 

5. Nach Klärung aller Fragen Verifizierung abschliessen 

 

Vorlagen für die Fragen befinden sich im Teil 2 dieser Liste 

Für Fragen zum Ausfüllen der Checkliste wenden Sie sich bitte an: kop-ch@bafu.admin.ch 
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Teil 1: Checkliste 
 

1. Formales Trifft zu Trifft 
nicht zu 

1.1 Das Gesuch ist mittels der aktuellen Version der auf der BAFU-
Webseite zur Verfügung gestellten Vorlagen und Grundlagen 
eingereicht. (Rechtsgrundlagen, Mitteilung und ergänzende Do-
kumente)  

  

1.2 Der Monitoringbericht und die unterstützenden Dokumente sind 
vollständig und konsistent (→ Mitteilung Anhang J, Tabelle 6) 

  

1.3 Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert.   

1.4a Der Gesuchsteller ist identisch mit dem Gesuchsteller, der die 
validierte Projektbeschreibung eingegeben hat. 

  

1.4b Falls 1.4.a nicht zutrifft: Der Wechsel des Gesuchstellers ist be-
gründet und nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

 

2. Beschreibung Monitoring (→ Mitteilung Anhang J, Tabelle 5 und 7) 

 Monitoringmethode und Nachweis der erzielten Emissionsver-
minderungen  

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

2.1 Die Beschreibung der angewandten Monitoringmethode im Mo-
nitoringbericht ist korrekt und nachvollziehbar. 

  

2.2a Die angewandte Monitoringmethode entspricht der im Monito-
ringkonzept beschriebenen Methode. 

  

2.2b Falls 2.2.a nicht zutrifft: Abweichungen der angewandten Moni-
toringmethode gegenüber der im Monitoringkonzept beschrie-
benen Methode sind begründet und nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

2.2c Falls 2.2a nicht zutrifft: Die angewandte Monitoringmethode ist 
angemessen.  

  

2.3 Die Monitoringmethode wird korrekt umgesetzt und die Berech-
nung der erzielten Emissionsverminderungen ist korrekt. 

  

 Prozess- und Managementstrukturen, Verantwortlichkeiten und 
Qualitätssicherung 

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

2.4a Die Prozess- und Managementstrukturen sind korrekt beschrie-
ben und umgesetzt  

  

2.4b Die etablierten Prozess- und Managementstrukturen entspre-
chen den in der Projektbeschreibung definierten Strukturen. 

  

2.4c Falls 2.4b nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

2.5a Die Verantwortlichkeiten zur Datenerhebung und -archivierung 
sind verständlich beschrieben. 
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2.5b Die Verantwortlichkeiten werden so wie in der Projektbeschrei-
bung festgelegt wahrgenommen.  

  

2.5c Falls 2.5b nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

2.6a Die Qualitätssicherung (Systeme und Prozeduren) ist angemes-
sen und umgesetzt. 

  

2.6b Die Qualitätssicherung wurde wie in der Projektbeschreibung 
vorgesehen umgesetzt.  

  

2.6c Falls 2.6b nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

2.7 FAR aus Validierung und Registrierung oder früheren Verifizie-
rungen 

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

2.7a Die noch zu klärenden Punkte aus der Validierung/Registrie-
rung oder früherer Verifizierungen sind klar aufgelistet. 

  

2.7b Die noch zu klärenden Punkte aus der Validierung/Registrie-
rung oder früherer Verifizierungen sind gelöst.  

  

 

3. Rahmenbedingungen 

3.1 Technische Beschreibung des Projekts Trifft zu Trifft nicht 
zu 

3.1.1a Die technische Beschreibung des umgesetzten Projekts ent-
spricht derjenigen in der Projektbeschreibung.  

  

3.1.1b Falls 3.1.1a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

3.1.2 Die implementierte Technologie entspricht dem aktuellen Stand 
der Technik. 

  

3.2 Finanzhilfen (inkl. nichtrückzahlbare Geldleistungen)  
(→ Mitteilung Abschnitt 2.6) 

Trifft zu Trifft nicht 
zu 

3.2.1 Beantragte und zugesprochene Finanzhilfen für Finanzierung 
sowie „nicht rückzahlbaren Geldleistungen von Bund, Kantonen 
oder Gemeinden zur Förderung erneuerbaren Energien, der 
Energieeffizienz oder des Klimaschutzes“ bei welchen eine Wir-
kungsaufteilung notwendig ist1, sind ausgewiesen (Beitragshöhe 
und Herkunft) und mit Dokumenten im Anhang belegt. 

  

3.2.2a Angaben zu erhaltenen Finanzhilfen stimmen mit den Angaben 
zu Finanzhilfen in der Projektbeschreibung überein. 

  

3.2.2b Falls 3.2.2a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

                                                      
1 Vgl. Mitteilung, Tabelle 4 
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3.3 Abgrenzung zu anderen Instrumenten und Massnahmen Trifft zu Trifft nicht 
zu 

3.3.1a Die für die Abgrenzung zu anderen Instrumenten des CO2- und 
Energiegesetzes relevanten Sachverhalte haben sich seit dem 
Eignungsentscheid nicht verändert.  

  

3.3.1b Falls 3.3.1a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

3.4 Umsetzungsbeginn und Wirkungsbeginn 
(→ Mitteilung Anhang J, Tabelle 8) 

Trifft zu Trifft nicht 
zu 

3.4.1 Der Umsetzungsbeginn wurde anhand von Dokumenten belegt.   

3.4.2a Der Umsetzungsbeginn erfolgte gemäss Projektbeschreibung.   

3.4.2b Falls 3.4.2a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

3.4.3a Der Wirkungsbeginn erfolgte gemäss Projektbeschreibung.   

3.4.3b Falls 3.4.3a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

3.4.4a Das Monitoring wurde zeitgleich mit dem Wirkungsbeginn aufge-
nommen. 

  

3.4.4b Falls 3.4.4a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

 

4. Berechnung der erzielten Emissionsverminderung 

4.1 Systemgrenzen und Einflussfaktoren 
 

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

4.1.1a Die Systemgrenzen haben sich gegenüber den in der Projekt-
beschreibung definierten Systemgrenzen nicht geändert  

  

4.1.1b Falls 4.1.1a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

4.1.2a Es gibt keine Unterschiede in den wesentlichen Faktoren ge-
genüber der Projektbeschreibung. 

  

4.1.2b Falls 4.1.2 a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 
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4.2 Monitoring der Projektemissionen 

(→ Mitteilung Anhang J, Tabelle 52) 

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

4.2.1a Alle gemäss Monitoringkonzept zu überwachenden Parameter 
zur Berechnung der Projektemissionen werden erhoben  
(→ Belege)  

  

4.2.1b Falls 4.2.1a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

4.2.2 Die Angaben zu den Parametern und Annahmen betreffend 
Projektemissionen sind vollständig, konsistent und korrekt  
(→ Belege). 

  

4.2.3 Eine Gegenprüfung der Angaben wurde durchgeführt.  
(→ Falls nicht zutreffend: Begründung erläutern / kommentie-
ren) 
(→ Mitteilung Anhang J, Tabelle 9, ID 4.2.3) 

  

4.2.4a Die eingesetzten und im Monitoring-Bericht aufgeführten 
Messinstrumente, die Messpraxis und die Kalibrierung stim-
men mit den Angaben im Monitoringkonzept in der Projektbe-
schreibung überein. 

  

4.2.4b Falls 4.2.4a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

4.2.7 Alle Annahmen für die Berechnung der Projektemissionen 
sind korrekt. 

  

4.2.8 Für alle Annahmen für die Berechnung der Projektemissionen 
sind die entsprechenden Dokumente und Belege vorhanden. 

  

4.2.9 Die Angaben aus den Dokumenten für die Berechnung der 
Projektemissionen sind konsistent mit den Angaben im Moni-
toringbericht.  

  

4.2.10a Die Projektemissionen werden mit den in der Mitteilung vorge-
gebenen Annahmen berechnet. 

  

4.2.10b Falls 4.2.10a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

4.2.11a Es gibt keine Unterschiede in der Berechnungsformel der Pro-
jektemissionen gegenüber derjenigen in der Projektbeschrei-
bung. 

  

4.2.11b Falls 4.2.11a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

4.2.12 Die Berechnung der Projektemissionen ist korrekt und konsis-
tent. 

  

                                                      
2 Tabelle 5 gilt grundsätzlich für die Prüfung des Monitoringkonzepts im Rahmen der Validierung, kann aber auch nützliche Hin-
weise für die Verifizierung enthalten 
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4.3 Bestimmung der Referenzentwicklung Trifft zu Trifft 
nicht zu 

4.3.1a Alle gemäss Monitoringkonzept zu überwachenden Parameter 
zur Berechnung der Referenzentwicklung wurden erhoben  
(→ Belege) 

  

4.3.1b Falls 4.3.1a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

4.3.2 Die Angaben zu den Parametern und Annahmen betreffend 
Referenzentwicklung sind vollständig, konsistent und korrekt.  

  

4.3.2b Eine Gegenprüfung der Angaben wurde durchgeführt.  
(→ Falls nicht zutreffend: Begründung erläutern / kommentie-
ren) 

  

4.3.3 Alle Annahmen für die Berechnung der Referenzentwicklung 
fliessen korrekt in die Berechnung ein. 

  

4.3.4 Für alle Annahmen für die Berechnung der Referenzentwick-
lung sind entsprechende Dokumente und Belege gemäss Mo-
nitoringkonzept vorhanden. 

  

4.3.6 Die Referenzentwicklung wird mit den in der Mitteilung vorge-
gebenen Annahmen (bspw. Brennwert, Emissionsfaktoren) 
berechnet. 

  

4.3.7a Die angewandte Formel zur Berechnung der Referenzentwick-
lung entspricht der in der Projektbeschreibung festgelegten 
Formel. 

  

4.3.7b Falls 4.3.7a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

4.3.8 Die Berechnung der Referenzentwicklung ist korrekt, nachvoll-
ziehbar und vollständig. 

  

4.4 Erzielte Emissionsverminderungen 
 

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

4.4.1 Die Emissionsverminderungen sind korrekt berechnet. 

(→ Mitteilung Anhang J, Tabelle 8, ID 4.4.1) 

  

4.4.2 Die Wirkungsaufteilung aufgrund des Bezugs von nichtrück-
zahlbaren Geldleistungen (→ vgl. 3.2) ist korrekt berechnet. 

(→ Mitteilung Anhang J, Tabelle 9, ID 4.4.2) 

  

 

5. Wesentliche Änderungen (→ Mitteilung Abschnitt 3.8 und Mitteilung Anhang J, Kasten 8) 

5.1 Wesentliche Änderungen bei der Wirtschaftlichkeitsanalyse Trifft zu Trifft 
nicht zu 

5.1.1a Die für die Wirtschaftlichkeitsanalyse in der Projektbeschrei-
bung verwendeten Annahmen zu Kosten und Erlösen entspre-
chen tatsächlichen Kosten und Erlösen. 
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5.1.1b Falls 5.1.1a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

5.1.1c Falls 5.1.1a nicht zutrifft: Die Abweichungen der tatsächlichen 
Kosten und Erlöse gegenüber den in der Projektbeschreibung 
festgelegten Werten sind kleiner als 20%. 

  

5.1.1d Falls 5.1.1c nicht zutrifft: Die Abweichungen sind so gross, 
dass das tatsächlich umgesetzte Projekt nicht mehr dem in 
der Projektbeschreibung dargestellten Projekt entspricht und 
eine erneute Validierung einer entsprechend angepassten 
Projektbeschreibung notwendig ist. 

  

5.2 Wesentliche Änderungen bei den Emissionsverminderungen Trifft zu Trifft 
nicht zu 

5.2.1a Die tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen entspre-
chen den gemäss Projektbeschreibung erwarteten Emissions-
verminderungen. 

  

5.2.1b Falls 5.2.1a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nach-vollziehbar  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

5.2.1c Falls 5.2.1a nicht zutrifft: Die Abweichungen der tatsächlichen 
erzielten Emissionsverminderungen gegenüber den gemäss 
Projektbeschreibung erwarteten Emissionsverminderungen 
sind kleiner als 20%. 

  

5.2.1d Falls 5.2.1c nicht zutrifft: Die Abweichungen sind so gross, 
dass das tatsächlich umgesetzte Projekt nicht mehr dem in 
der Projektbeschreibung dargestellten Projekt entspricht und 
eine erneute Validierung einer entsprechend angepassten 
Projektbeschreibung notwendig ist. 

  

5.3 Wesentliche Änderungen bei der eingesetzten Technologie Trifft zu Trifft 
nicht zu 

5.3.1a Die tatsächlich eingesetzte Technologie entspricht der gemäss 
Projektbeschreibung eingesetzten Technologie. 

  

5.3.1b Falls 5.3.1a nicht zutrifft: Abweichungen sind begründet und 
nachvollziehbar.  
(→ in diesem Fall Begründung erläutern / kommentieren). 

  

5.3.1c Falls 5.3.1a nicht zutrifft: Die eingesetzte Technologie ent-
spricht dem Stand der Technik. 

  

5.3.1d Zusatzfrage für Programme: 
Falls 5.3.1a nicht zutrifft: Der in der Programmbeschreibung 
festgelegte Kriterienkatalog für die Aufnahme von Vorhaben in 
das Programm ist bei Erweiterung um die eingesetzte Techno-
logie weiterhin anwendbar. Er stellt weiterhin sicher, dass alle 
Vorhaben im Programm Art. 5 und 5a der CO2-Verordnung er-
füllen. 
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Teil 2: Liste der Fragen 
Fragen zu den Aussagen in der Checkliste, die nicht zutreffen hier formulieren (Blöcke nach Bedarf 
duplizieren): 
 
Clarification Request (CR) 
 

CR 1 Erledigt   

Ref. Nr. Aussage aus Checkliste hier hineinkopieren 

Frage (Datum) 

Frage formulieren; gegebenenfalls duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Antwort Gesuchsteller (Datum) 

Antwort des Gesuchstellers eintragen, duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Fazit Verifizierer 

Evaluation der Antwort durch den Verifizierer (kurz und knapp). Sie enthält in jedem Fall, ob der CR 
geschlossen wird, oder nicht, inkl. kurzer Begründung. 

 
 
Corrective Action Request (CAR) 
 

CAR 1 Erledigt   

Ref. Nr. Aussage aus Checkliste hier hineinkopieren 

Frage (Datum) 

Frage formulieren gegebenenfalls duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Antwort Gesuchsteller (Datum) 

Antwort des Gesuchstellers eintragen, duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Fazit Verifizierer 

Evaluation der Antwort durch den Verifizierer (kurz und knapp). Sie enthält in jedem Fall, ob der CAR 
geschlossen wird, oder nicht, inkl. kurzer Begründung. 

 
 
Forward Action Request (FAR) 
 

FAR 1 Erledigt   

Ref. Nr. Aussage aus Checkliste hier hineinkopieren 

Frage 

Frage formulieren gegebenenfalls duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Antwort Gesuchsteller 

Antwort des Gesuchstellers eintragen, duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Fazit Verifizierer 

Evaluation der Antwort durch den Verifizierer (kurz und knapp). Sie enthält in jedem Fall, ob der FAR 
geschlossen wird, oder nicht, inkl. kurzer Begründung. 

 


